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VERMIETETE EIGENTUMSWOHNUNGEN 

Verwalter auf Abwegen 
Kapitalanleger legen Verwaltung und Vermietung ihrer Eigentumswohnung oft in  

fremde Hände. Dabei werden sie häufig über den Tisch gezogen.  

de Die Wohnanlage „Am Forum“ 
mit rund 300 Eigentumswohnungen in 
Homburg nahe Saarbrücken zeigt, wie 
es Käufern vermieteter Eigentumswoh-
nungen gehen kann. Dort verschwand 
1999 der Haus- und Mietverwalter Vol-
ker Eckert mit dem Hausgeld der Eigen-
tümer und den Mieteinnahmen in die 
USA – mit rund 3,5 Millionen Euro. 

Die Energieversorger stellten wegen 
unbezahlter Rechnungen Strom und 
Heizung ab. Erst der neue Hausverwal-
ter brachte wieder Ordnung in die 
Wohnanlage. Die Fahndung nach dem 
früheren Verwalter läuft noch immer. 

Untätige Hausverwaltung 
Eine Hausverwaltung brauchen Besitzer 
von Eigentumswohnungen für die lau-
fende Instandhaltung und die Abrech-
nung der Bewirtschaftungskosten. 

Eine Mietverwaltung müsste nicht 
sein. Trotzdem sind viele Anleger dank-
bar, wenn ihnen beim Kauf einer ver-
mieteten Eigentumswohnung als Kapi-
talanlage ein „Rundum-Sorglos-Paket“ 

angeboten wird. Dann kümmert sich 
ein Mietverwalter um die Suche nach 
neuen Mietern, das Eintreiben der Mie-
te sowie um notwendige Reparaturen. 

Die Rundumbetreuung funktioniert 
leider oft nicht. Die Eigentümer der 
Wohnungen in der Schwelmer Straße 
15 in Düsseldorf sind gleich mit meh -
reren Verwaltern reingefallen. Dieses 
reine Mietshaus wurde 1974 fertig ge-
stellt und im Jahr 1991 in 24 Eigen-
tumswohnungen umgewandelt. Die 
Leidensgeschichte der Wohnungskäufer 
dauert nun schon über ein Jahrzehnt. 

1999 trennte sich die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft nach längeren 
Querelen vom ersten Hausverwalter. 
Die neu engagierte Düssel Verwaltung 
GmbH aus Düsseldorf sollte alles besser 
machen. Doch von der im Briefkopf 
der Firma behaupteten „Kompetenz in 
Immobilienmanagement“ merkten die 
Wohnungseigentümer zweieinhalb Jah-
re nichts.  

Die Düssel Verwaltung blieb weitge-
hend untätig: Notwendige Reparaturen 

am Haus wurden nicht ausgeführt, die 
Jahresabrechnungen nicht an die Eigen-
tümer verschickt. 

Einladungen zu ordentlichen Eigen-
tümerversammlungen gab es auch 
nicht. Entsprechend konnten die Ei-
gentümer auch nicht über Jahresabrech-
nungen abstimmen. Dabei muss eine 
Hausverwaltung nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz mindestens einmal im 
Jahr eine solche Versammlung der Ei-
gentümer einberufen. 

Eigentümer setzten Verwalter ab 
Die Wohnungseigentümer machten 
jetzt kurzen Prozess. Sie forderten eine 
außerordentliche Eigentümerversamm-
lung. Die muss einberufen werden, 
wenn mehr als ein Viertel der Eigentü-
mer das verlangt. 

Auf der Versammlung Ende Juni 
2002 ging es hoch her. Zwar legte die 
Düssel Verwaltung dort erstmalig Jah-
resabrechnungen für 2000 und 2001 
vor. Die anwesenden Eigentümer ver-
weigerten dem Hausverwalter jedoch 

die Genehmigung der Ab-
rechnungen und die Entlas-
tung. 

Sie beriefen die Düssel 
Verwaltung fristlos aus 
wichtigem Grund ab und 
wählten einstimmig einen 
neuen, mittlerweile den 
dritten Hausverwalter. Sie 
hoffen nun aufgrund der gu-
ten Referenzen des neuen 
Hausverwalters, dass künf-
tig alles besser funktioniert.  

Trennung auch 
vom Mietverwalter 
Zuvor hatten sich die meis-
ten Eigentümer bereits von 
der im Jahr 1999 beauftrag-

Viele Besitzer kümmern sich jetzt 

selbst um ihre Wohnungen in 

Düsseldorf. Das spart Mieter und 

Vermieter Geld und Nerven.
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ten Vermögensberatung Theile VGT 
aus Monheim getrennt. Diese Firma 
hatten sie zusätzlich zur Hausverwal-
tung für die Mietverwaltung der Woh-
nungen engagiert. 

Sie sollte die Kautionen, Mieten und 
Nebenkosten einziehen, sich um Repa-
raturen in den Wohnungen kümmern 
und die Nebenkostenabrechnung ma-
chen. Gerd Theile, der jährlich 221 Eu-
ro pro Eigentümer und Wohnung nebst 
Stellplatz für die Mietverwaltung kas-
sierte, schloss auch die Mietverträge mit 
den Mietern. 

Später berichteten die Mieter den Ei-
gentümern, dass Theile von ihnen eine 
Provision verlangt hatte. Dabei ist das 
einem Makler, der gleichzeitig Verwal-
ter der Wohnung ist, durch das Woh-
nungsvermittlungsgesetz verboten. 

Die Mieteinnahmen sollte Theile an 
die Eigentümer weiterleiten. Das habe 
er nicht vollständig getan, werfen ihm 
mehrere Wohnungsbesitzer vor. Sie hät-
ten das lange nicht gemerkt, weil in den 
Mietvertragskopien, die Theile ihnen 
überlassen hatte, niedrigere Mieten an-
gegeben seien als in denen der Mieter. 
Auch habe das Mietverhältnis in Wirk-
lichkeit früher begonnen als in ihrer 
Vertragskopie steht. Eigentümer Her-
bert Klein* zum Beispiel, verlor da-
durch innerhalb von zwei Jahren gut 
                                                                                                                        3 000 Euro. 

Nach diesen Erfahrungen kündigten 
mehrere Eigentümer den mit Theile ab-
geschlossenen Mietverwaltungsvertrag 
fristlos und erstatteten Strafanzeige ge-
gen ihn. Seitdem ist Theile nicht mehr 
erreichbar.  

Selbstverwaltung ist billiger  
Die meisten Eigentümer der Schwelmer 
Straße wollen nun keine Mietverwal-
tung mehr. Sie geben nur noch die Ver-
waltung des Hauses in fremde Hände. 
Um die Verwaltung und Vermietung ih-
rer Wohnungen kümmern sie sich ab 
sofort selbst. 

Sie suchen neue Mieter selbst aus und 
lassen sich die Mieten direkt auf ihr 
Konto überweisen. Kein Vermieter 
kann gezwungen werden, die Mietwoh-
nungsverwaltung in fremde Hände zu 
legen. Die Hausverwaltung endet an der 
Wohnungstür. Die Kapitalanleger müs-
sen jetzt mehr Zeit aufwenden als frü-
her. Doch die Gefahr von finanziellen 
Verlusten ist viel geringer. ed 
* Name von der Redaktion geändert.  
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d Fallen für Kapitalanleger in Immobilien 
Eigentümer, die anderen ihre 
Immobilie anvertrauen, gehen 
Risiken ein. Viele sind unnötig. 

Mietervermittlung. Makler, die auf 
das schnelle Geld erpicht sind, vermit-
teln unzuverlässige oder zahlungs-
schwache Mieter und verzichten auf 
schriftliche Selbstauskünfte von Miet-
interessenten. Risiko: Die Eigentümer 
bekommen einen Problemmieter, der 
den Hausfrieden stört und die Miete 
nicht zahlt. 
Mietgarantie. Käufer, die Eigentums-
wohnungen als Kapitalanlage erwer-
ben, werden von Bauträgern häufig 
mit einer Mietgarantie geködert. Eine 
Mietgarantie sichert dem Käufer eine 
feste Miete für die ersten fünf bis zehn 

Jahre nach dem Kauf zu. Risiko: Miet-
garantiegeber können Pleite gehen. 
Die „garantierte“ Miete fällt dann aus. 
Mietverwaltung. Eine Mietverwal-
tung durch Dritte kostet Gebühren 
und ist bei Eigentumswohnungen in 
der Regel überflüssig. Risiko: Über-
nimmt der Mietverwalter auch das 
Eintreiben der Miete, besteht die Ge-
fahr, dass er die Mieteinnahmen ver-
untreut. 
Hausverwaltung. Gebühren an den 
Hausverwalter sind hinausgeschmisse-
nes Geld, sofern dieser seine Kernauf-
gaben wie zum Beispiel die Vergabe 
von Instandhaltungsarbeiten am Haus 
oder die jährlichen Verwalterabrech-
nungen nicht oder schlecht erfüllt. Ri-
siko: Hausverwalter verschwindet mit 
dem Hausgeld der Eigentümer. 

d Selbsthilfe für Wohnungsvermieter 
Wer sich selbst um Vermietung 
und Verwaltung seiner Woh-
nung kümmert, spart viel Geld.  

Neuvermietung. Sie können Miet-
angebote in Tageszeitungen oder in 
 Internetportalen (z. B. www.immobi 
li enscout24.de) veröffentlichen. Ver-
einbaren Sie telefonisch oder per 
E-Mail Besichtigungstermine und be-
sichtigen Sie gemeinsam mit Mietinte-
ressenten die von Ihnen angebotene 
Wohnung. Lassen Sie Ihren künftigen 
Mieter eine schriftliche Selbstauskunft 
über seine beruflichen und finanziel-
len Verhältnisse ausfüllen und schlie-
ßen Sie mit ihm selbst einen Mietver-
trag. Behalten Sie das letzte Wort bei 
der Auswahl, wenn Sie einen Makler 
mit der Vermittlung beauftragen. 
Mieterbetreuung. Lassen Sie die ver-
einbarten Mieten direkt auf Ihr Konto 
fließen. Nehmen Sie Mieterbeschwer-
den entgegen und veranlassen Sie not-
wendige Reparaturarbeiten in Ihrer 
Eigentumswohnung. Schicken Sie Ih-
rem Mieter nach Erhalt der Jahres-
abrechnung vom Hausverwalter mög-
lichst schon bis Ende Juni eines Jahres 

die Betriebskostenabrechnung für das 
vergangene Jahr. Sofern Sie dennoch 
einen zuverlässigen Mietverwalter ein-
schalten, übertragen Sie ihm aus Si-
cherheitsgründen nicht das Eintreiben 
der Mieten. 
Hausverwaltung. Prüfen Sie zusam-
men mit den anderen Eigentümern 
mindestens drei Angebote von Haus-
verwaltern. Klären Sie den Leistungs-
umfang der Hausverwaltung und las-
sen Sie sich Referenzen zeigen. Erkun-
digen Sie sich, ob der Hausverwalter 
eine Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung abgeschlossen hat oder dem 
Garantiefonds des Bundesfachverban-
des Wohnungsverwalter (BFW) ange-
hört. 
Achten Sie darauf, dass der aus dem 
Kreis der Wohnungseigentümer ge-
wählte Beirat seine Kontrollfunktio-
nen wie Beleg- und Kontenprüfung 
gewissenhaft wahrnimmt.  
Verwaltungsvergütung.  Für Haus-
verwalter sind Gebühren von jährlich 
200 bis 300 Euro pro Wohnung und 
20 bis 30 Euro pro Tiefgaragen-Stell-
platz inklusive Mehrwertsteuer üblich. 
Ein Mietverwalter erhält im Monat 
rund 15 Euro pro Wohnung. 


